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Peilngr z« Mr. 129 - er Karlsruher Zeitung.
Mittwoch, It >. Mai 18 » » .

AaUscha -kaodt«- .

SS . öffentliche Sitzung der Erste« Kammer
am Samstag , den 6 . Mai 1899 ,

Mlter dem Vorsitz deS Durchlauchtigsten Präsidenten Seiner I

Großherzoglichen Hoheit des Prinzen Karl von Baden . I

(Ausführlicher Bericht .)

Am Regierungstisch : Staatsminister vr . Nokk ,
Geh . Oberregierungsrath Dorn er und Geh . Oberregierungs¬

rath Hübsch .
Der Durchlauchtigste Präsident eröffnet die Sitzung

kurz nach 10 Uhr und bringt die Mittheilungen deS Präsi¬

diums der Zweiten Kammer über folgende Gegenstände zur

Kmntniß des Hohen HauscS :

1 . Die Annahme des eingebrachten Gesetzesvorschlags , die

allgemeine wissenschaftliche Vorbildung der Geistlichen bel-

treffend ;
2 . die angenommenen Beschlüsse zu dem Gesetzentwurf , be¬

treffend die freiwillige Gerichtsbarkeit und das Notariat

( Rechtspolizeigesetz ) ;
3 . die nochmalige Beschlußfassung zu dem Gesetzentwurf ,

betreffend die Gerichts - und Notarskoste « in Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit ;

4 . über die abermals gefaßte « Beschlüsse zu dem Entwürfe
eines Ausführungsgesetzes zur Grundbuchordnung ;

5 . die Beschlußfassung zu dem Entwurf eines Wasser -

gesctzes .
Fchr . v. Rüdt erstattet den zweiten Bericht der

Kommission für Justiz und Verwaltung über den

Gesetzentwurf , die Gerichts - und Notarskoste »

in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts¬
barkeit betreffend .

Von den fünf an dem Gesetzentwurf durch die Erste Kammer

vorgenommenen Aenderunge » habe die Zweite Kammer die¬

jenigen zu den tztz 45 und 61 angenommen , dagegen bezüglich
der ZK 66 , 83 und 95 ihre früheren Beschlüsse aufrecht er¬

halten . Die Kommission könne sich auch jetzt noch nicht von

der Zweckmäßigkeit dieser Beschlüsse überzeugen und sehe in

denselben keineswegs eine Verbesserung des Gesetzes. ES sei

zu bedauern , daß die Zweite Kammer in einer Frage , wo

Erste Kammer und Regierung einig waren , nicht mehr Ent¬

gegenkommen zeigte. Die Kommission könne aber nunmehr ,
da das Gesetz zu Stande kommen müsse, lediglich Annahme
des Entwurfs in der Fassung der Zweiten Kammer bean -

beantragen . Wie Redner schon bei der ersten Berathung der

Vorlage auseinander gesetzt habe , ließen sich im gegenwärtigen

Augenblick die finanziellen Folgen des Gesetzes « icht gänzlich
übersehen . Zweifellos scheine es jedoch, daß die von dem

anderen Hohen Hause vorgenommenen Aenderunge » eine

Schädigung der Staatskasse und einen Ausfall in dem Ein -

kommeu der Notare , insbesondere derjenigen auf dem Lande ,
wo hauptsächlich die geringeren Werthklaffen in Betracht
kommen , zur Folge haben werden . Von dem bekannten

Pflichtgefühl und der Loyalität der Notare werde man aber

erwarten können , daß sie sich , auch wenn ihren Wünschen

nicht Rechnung getragen worden ist, in der Erfüllung ihrer

Pflichten nicht beirren lassen und auch künftighin entgegen¬
kommende und willige Berather des Publikums sein werden .

Namens der Kommission hebe er bezüglich des Verlaufs
der Verhandlungen in dem anderen Hau ê eine Erklärung zu
verlesen . Die Erklärung lautet :

»In der Hohen Zweiten Kammer hat man daran Anstoß

genommen , daß Ihre Kommission den Abdruck der Resolution
einer dahier abgehaltenen NotarSversammlung als Anlage zum
Bericht beschlossen hat , und hat man in diesem Abdruck eine

Außerachtlassung der der Hohen Zweiten schuldigen Rücksicht

gefunden .
Ihre Kommission steht fich veranlaßt , gegen diese Auf¬

fassung nachdrücklich Verwahrung einzulegen . Die in Frage

stehende Resolution ist der Kommission zugegaugen , sie ist in

der von dem Vorsitzenden der Notarskammer an die Kom¬

mission gerichteten Eingabe ausdrücklich angekündigt und da¬

durch durch dessen Unterschrift gedeckt. Neben den übrigen

Eingaben gehörte die Resolution zu den Materialien , welche

Ihrer Kommission bei Berathung des Gesetzentwurfs Vorlagen
und hielt sich dieselbe nicht für berechtigt , den Inhalt dieses

Aktenstückes dem Hohen Hause vorzuenthalten , ohne sich da¬

durch mit diesem Inhalt irgendwie einverstanden zu erklären .

Ihre Kommission muß daher den Vorwurf , als habe sie
in irgend einer Weise die dem andern Hohen Hause schuldige

Rücksicht außer Acht gelassen , auf daS entschiedenste zurück-

weisen. »
Persönlich habe Redner » och zu bemerke«, daß er bei der

Berathung vor 14 Tagen ausdrücklich erwähnt habe, daß die

Resolution von der Kommission keineswegs gebilligt werde
und nur ein Symptom sei der großen Aufregung , die in den

betheiligte » Kreisen herrscht , und dafür , daß die Notare fich
in ihrer sozialen Stellung gefährdet sehen.

Der Kommissionsantrag gehe dahin :
Hohe Erste Kammer wolle dem Gesetzentwurf in der

von der Zweiten Kammer in ihrer 139 . öffentlichen
Sitzung beschlossenen Fassung ihre Zustimmung ertheilen .

Der Antrag wird in namentlicher Abstimmung

einstimmig angenommen .
Geh . Rath vr . Meyer erstattet daS Referat über

den von der Zweiten Kammer angenommenen Ge¬

setzesvorschlag , die Einführung resp . Zulassung

von Orden und ordensähnlichen Kongregationen

betreffend .
Au die Stelle deS bisherigen FH des Gesetzes vom

9 . Oktober 1860 , wonach ohne Genehmigung der Staats¬

regierung kein religiöser Orden errichtet werden kann und

diese Genehmigung widerruflich ist, trete nach dem vorliegen¬

den Gesetzentwurf die Bestimmung :
» Religiöse Orden und ordensähuliche Kongregationen sind

im Großherzogthum zugelassen . Bon der Errichtung einer

einzelnen Anstalt ist der StaatSregierung Anzeige zu erstatten . »

Die wesentliche Tendenz des Gesetzentwurfs gehe hiernach

dahin , die Orden wie Privatvereine zu behandeln . Dieselben

sollten künftig keiner Genehmigung mehr bedürfen , sondern

auf Grund einer einfachen Anzeige beliebig errichtet werden

können . In den Verhandlungen der Zweiten Kammer sei

die auch in der Begründung zum Gesetzentwurf vertretene

Ansicht geäußert worden , daß der Gesetzentwurf nur ein

taktisches Manöver sei, durch das nicht der Geist des Gesetzes

von 1860 beseitigt , sondern nur die Zulassung von Orden

und Klöstern im Großherzogthum bewirkt werden sollte . Das

Hohe Haus hätte sich jedoch an den Wortlaut und Inhalt

deS Gesetzentwurfs , wie er von der Zweiten Kammer an das¬

selbe gelangt ist , zu halten . Hiernach werde nicht nur dem

bestehenden thatsächlichen Zustand ein Ende bereitet , sondern

auch eine durchgreifende rechtliche Abänderung an den bis¬

herigen gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen . Die Frage ,
ob eS möglich ist , daß seitens der Großh . Regie¬

rung und seitens der gesetzgebenden Organe des

badischen Staats auf das Genehmigungsrecht in

Bezug auf die Zulassung von Orden verzichtet
wird , wäre nach Ansicht des Redners mit einem

entschiedenen Nein zu beantworten .
Aus der ganzen bisherigen Entwicklung der badi¬

schen Gesetzgebung sei absolut kein Moment zu entnehmen ,
das Veranlassung geben könnte , von der derzeitigen Bestim¬

mung des 8 ll des Gesetzes vom 9 . Oktober 1860 abzu¬

gehen . Die fragliche Bestimmung habe für Baden keineswegs

etwas Neues geschaffen , eine ähnliche Vorschrift wäre viel¬

mehr schon bestanden , so lange der badische Staat existirt .

Schon das erste Konstitutionsedikt hätte die Anordnung ge¬

troffen , daß die Zulassung von Orden von der Staats¬

genehmigung abhängig ist. Diese von dem Hochseeligen Groß¬

herzog Karl Friedrich , dem großen Gründer und Organisator
deS badischen Staates getroffene Bestimmung sei bis in die

50r Jahre in Geltung geblieben . Auch die im Jahre 1859

geschloffene Konvention habe daran festgehalten , daß der Erz¬

bischof nur im Einvernehmen mit der Großh . Re¬

gierung Orden einführen kann . Letztere Bestimmung besitze
eine um so größere Bedeutung , weil die Konvention durch
den vom Papst beauftragten Kardinal abgeschlossen ist und

anS derselben deutlich hervorgeht , daß auch vom Standpunkt
der Kirche gegen ein solches Genehmigungsrecht der Staats¬

gewalt bei Errichtung von Klöstern nichts zu erinnern ist .

Nachdem die Konvention in der Folge vom Landtag für nicht

rechtsbeständig erklärt und durch eine Großh . Verordnung

zurückgenommm worden war , sei das jetzt noch maßgebende
Gesetz vom 9 . Oktober 1860 zu Stande gekommen , das sich

keineswegs als ein Kampf - , sondern als ein Friedensgesetz

darstelle , wie auch in den Motiven zu demselben ausdrücklich

hervorgehoben ist , daß der Inhalt der Konvention in dem

Gesetz einen berechtigten Ausdruck finden soll .
In der Gesetzgebung anderer , insbesondere der

deutschen Staaten wäre ebensowenig ein Anlaß zur Aen -

derung des 8 H des Gesetzes vom 9 . Oktober 1860 zu

finden . Ucberall sei daran festgehalten , daß Orden und

Klöster nur mit Genehmigung der Staatsregierung zugelasse »

werden können, ja ein erheblicher Theil der deutschen Staaten

gehe in der Beschränkung der Orden weiter als die badische

Gesetzgebung. Für Sachse «, an dessen Spitze ein katholischer
Fürst steht, verbiete 8 56 der Verfassung überhaupt die Nen -

errichtung von Orden und Klöstern . In anderen Staaten ,
namentlich in Preußen und Hessen , dürfen nur bestimmte
Orden von der Regierung zugelaffen werden , wobei auch für

jede einzelne Niederlassung besondere Genehmigung uöthig

fällt . Weitere Staaten wie Württemberg , Bayern , Oesterreich

Frankreich und infolge der französischen Gesetzgebung auch

Elsaß -Lothringen hätten die gleiche Vorschrift wie derzeit
Baden . Kein einziger Staat gestehe für die Niederlassung
von Orden eine so entschiedene Freiheit zu , wie der Entwurf
eS verlange , wobei ganz besonderes Gewicht darauf zu legen
ist, daß auch katholische Länder , die von katholischen Fürsten

regiert werde« , eine derartige Beschränkung der Orden für

nöthig gehalten haben . In der Thal bilde das , was unsere

Gesetzgebung bisher verlangt hat , ein Minimum von Hoheits¬

rechten, ohne welches der Staat überhaupt nicht auskommcn
kann .

Die derzeitige gesetzliche Regelung habe aber

auch eine große innere Berechtigung . ES sei durchaus

unrichtig , die Orden und Kongregationen , welche den ganzen
Menschen wie keine andere Organisation ergreifen , den Privat¬
vereinen gleichzustellen. Letztere , die nur für bestimmte Zwecke

wissenschaftlicher , künstlerischer oder wirthschaftlicher Art ge¬
bildet sind, übten eigentlich keine Herrschaft über ihre Mit¬

glieder , die jederzeit aus dem Verein auSscheiden können , aus .

In den Orden dagegen wären die Einzelnen durch förmliches
Gelübde zum Gehorsam , zur unbedingten Unterordnung unter

den Willen der Oberen , welche sogar berechtigt find , jedes von

dem Mitglied gegenüber Gott oder den Menschen abgegebenes
Versprechen zu lösen , verpflichtet . Für einen Austritt auS dem

Orden bestehe nach der Auffassung der katholischen Kirche

überhaupt keine Möglichkeit . Redner weist an der Hand ein-

zeluer von dem KircheurechtSlehrer HiuschiuS » ach amtlichem
Material zusammengestellter Ordensstatute » nach, daß in de»

Orden das Prinzip deS unbedingten Gehorsams gegenüber de»

Oberen mit allergrößter Strenge durchgeführt ist. Durch dm

Eintritt in den Orden entäußere sich der Einzelne seiner

geistige« , rechtliche» und wirthschaftlichen Selbständigkeit . Man

habe hier eine Organisation vor sich, die gewissermaßen eine»

Staat im Staate bildet und nicht ohne staatliche Aufsicht ge¬

lassen werde » kann . Dazu komme, daß die Orden nur ei»

Glied in dem machtvollen Organismus der katholischen Kirche
bilden , der von dem einen Oberhaupt in Rom gelenkt wirb .

Die Orden , welche gleichsam die Armee der katholischen Kirche

darstellten , würden im wesentlichen zur Propaganda deS katho¬

lischen Glaubens gebraucht , weshalb sie auch auf den kon¬

fessionellen Frieden in einem Lande nicht gerade günstig wirkm

könnten . Wo Orden ohne Staatsaufsicht zugelaffen wurde «,

hätten sich ihre Mitglieder überall sehr vemehrt . In Preußen ,
das eine Zeit lang der Kirche vollständige Freiheit ließ , wäre

die Zahl der OrdenSmitglicder von 913 im Jahre 1855 auf

5 877 im Jahre 1867 und auf 7 992 im Jahre 1873 ge¬

stiegen . Auch in wirthschaftlicher Beziehung sei die Errichtung

von Klöster » in größerem Umfange nicht wünschenswerth , da

dieselben , wie das Beispiel früherer Jahrhunderte zeige, all¬

mählich ein bedeutendes Vermögen , namentlich großen Grund¬

besitz anzusammelu pflegen, so daß das Befitzthum der todtm

Hand in einer wirthschaftlich schädigenden Weise sich vermehrt .

Selbst die Regenten der geistlichen Fürstenthümer in Deutsch¬
land hätten fich daher in den vergangenen Jahrhunderten ver¬

anlaßt gesehen, gegen eine zu große Anhäufung des BesitzthumS
der todten Hand gesetzgeberisch vorzugehen . Was die Bettel¬

orden angehe , so würden wohl auch diese keinen günstigen Ein¬

fluß auf die wirthschaftlich - Gestaltung üben , da sie durch daS

Betteln der Bevölkerung ein schlechtes Beispiel geben.
Aus allen diesen Gründen glaubt Redner , daß von einer

Aenderung des ß H deS Gesetzes vom 9 . Oktober 1860 , der

dem Staat nur eine unbedingt nothwendige Befuguiß gewährt ,

abzusehen ist und bittet den Gesetzentwurf abzulehnen .

Graf v. Helm statt hat eine von ihm , Frhr .

Franz v . Bodmann und Graf v. Hennin unter¬

schriebene Erklärung zu verlesen . Derselbe »

wolle er nur vorausschicken , daß die Unterzeichner der Er¬

klärung sich mit dem Herrn Vorredner darin im Einklang be¬

finden , daß der Gesetzentwurf nicht nach der Absicht derjenigen

Personen , welche ihn vorgeschlagen haben , zu beurtheilen ist,

sonder » nach seinem Wortlaut , da, wenn der Entwurf wider

Erwarten zum Gesetz werden sollte, dasselbe nicht anders auS -

gelegt werden kann , als es seiner Fassung entspricht .
Die Erklärung lautet :
» Wir stehen auf dem Boden des Gesetzes vom 9 . Oktober

1860 , das die Stellung beider Kirchen im badischen Staate

regelt . Wie wir schon zu verschiedenen Malen , dieser unserer
Stellungnahme entsprechend, für die Beseitigung späterer Er -

Weiterungen und Aenderungen desselben eintreten und die Rück¬

kehr zu diesem grundlegenden Gesetz empfohlen , so glauben
wir auch heute für die Erhaltung des 8 H i» seiner ur¬

sprünglichen Fassung stimmen zu müssen . Wir begründen
diese unsere Abstimmung damit , daß in keinem deutschen
Bundesstaate (auch nicht in dem katholischen Oesterreich ) für
Errichtung von Ordeusniederlaffunge » eine derartige Regelung
vorgesehen ist , wie sie der von der Hohen Zweiten Kammer

angenommene Gesetzentwurf vorschlägt . Selbst die mit dem

päpstlichen Stuhle 1859 vereinbarte Konvention berechtigt in
Artikel IV Ziffer 6 den Erzbischof zur Einführung von
Orden und Kongregationen nur im Einvernehmen mit der

Großh . Regierung .
Indem wir also für Beibehaltung des ß H des Gesetze«

vom 9 . Oktober 1860 eintreten , können wir aber doch »icht
umhin , unsere Ueberzeugung dahin auszusprechen , daß der

Abänderuugsantrag , wie er heute zur Berathung vorliegt ,
nur deshalb gestellt wurde , weil von Seiten der Großh . Re¬

gierung diejenige Anwendung des 8 11 noch immer nicht ge¬
macht wurde , welche der weitaus größte Theil der katholischen
Bevölkerung Badens sehnlichst erwartet . Um die Verschärfung
der politischen Gegensätze zu mildern und im Interesse deS
dadurch bedingten konfessionellen Friedens sprechen wir die
Erwartung ans , daß die Erwägungen der Großh . Regierung
dahin führen mögen, in Bälde eine Anwendung des H 11 zu
ermöglichen .

Wir stellen hiermit den Antrag :
Die Großh . Regierung möge von dem ihr zustehenden

Recht Gebrauch machend , die Einführung von Ordens -

niederlaffungen gestatten . «
Geh . Rath Or . Meyer hat sich bei seinen früheren Aus¬

führungen absichtlich auf den vorliegenden Gesetzentwurf be¬

schränkt . Den nunmehr von dem Herrn Vorredner gestellten
Antrag , der im wesentliche» mit dem Antrag Stockhorner in

der Zweiten Kammer identisch ist, bitte er abzulehnen . Daß
ein Bedürfniß nach Zulassung der Orden zur Ermöglichung
einer Aushilfe in der Seelsorge besteht , könne er nicht aner¬
kennen . Persönlich sei Redner überhaupt ein Gegner der

Klöster und stehe hierin als Protestant auf einem andern

Standpunkt wie die katholischen Mitglieder des HauscS , die

die Orden als eine Institution ihrer Kirche betrachten . Wen «
Redner auch nicht verkenne , daß die Klöster im Mittelalter
die Wissenschaften gepflegt und in wirthschaftlicher Hinsicht
manches Gute gewirkt haben , so halte er doch den Grund¬

gedanken des Klosterlebens für ungesund . Die völlige Ab -

schließung von der Welt , welche vom Orient herübergekommen



ist, entspreche nicht unfern Anschauungen . Falls die Klöster
jetzt irgend welche Thätigkeit entwickeln , sei es im wesentlichen
die Propaganda des katholischen Glaubens , die man im In¬
teresse des religiösen Friedens nicht wünschen könne . Hinsicht¬
lich der wirthschaftlichen Bedenken , welche gegen die Zulassung
der Klöster bestehen , glaubt sich Redner auf seine früheren
Ausführungen beziehen zu können . Frauenorden habe die
Regierung jetzt schon in weitem Umfange zugelaffen . Die
Frage , ob gerade der jetzigeZeitpunkt zur Zulassung
von Männerorden geeignet sei , müsse Redner ent¬
schieden verneinen . Wenn wirklich durch die Orden ein
gutes Verhältniß unter den Konfessionen geschaffen würde ,
ließe sich ja über deren Einführung reden . Betrachte man
aber die Agitation für die Orden in den letzten Monaten
und den Charakter , den die ganze Debatte in der Zweiten
Kammer angenommen hat , so werde man es nicht für zweck¬
mäßig halte » , in dem jetzigen Augenblick die Orden zuzulaffen ,
vor allem aber die Großh . Regierung zu drängen , deren
freiem Ermessen die Entscheidung der Frage überlaffen bleiben
mnß . Redner wolle nicht sagen , daß eine Aufforderung zur
Zulassung der Orden ein Mißtrauensvotum gegen die Großh .
Regierung enthalte , aber sie greife doch in die Befugnisse der
Großh . Regierung ei» . Redner bittet nochmals , den von dem
Herrn Vorredner gestellten Antrag abzulehnen .

Staatsminister ör . Nokk gibt seiner Genugthuung darüber
Ausdruck , daß die Aufrechterhaltung des Z 11 des
Gesetze - vom 9 . Oktober 1860 in dem Hohen Hause
von alle « Seiten als nothwendig erachtet wird . Die Großh .
Regierung könne sich in der Thal nicht auf die unbedingte
sogenannte Klosterfreiheit aus den von den Herrn Vorrednern
bereits einleuchtend dargelegten Gründen einlaffen . Eine solche
Beseitigung alles staatlichen Einflusses in Bezug auf die Er¬
richtung von Klöstern und Zulassung von Kongregationen wäre
nur , und selbst hier nur bis zu gewissem Grade , da wenig¬
stens das Vereinsrecht anwendbar , in den Staaten vorhanden ,
in welchen die Trennung von Staat und Kirche vollkommen
durchgeführt ist , eine Einrichtung , die wohl in der Ersten
Kammer keinen Verehrer hat und die nicht einmal , wie die
nicht unerheblichen Streitigkeiten in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika zeigen, geeignet ist , schlechthin friedliche Zu¬
stände zu schaffen . Keinesfalls könne man aber in einzelnen
Punkten die Trennung zwischen Staat und Kirche durchführen ,
in andern Punkten dagegen wieder die bevorrechtigte Stellung ,
Wie sie die großen christlichen Korporationen nach dem Gesetze
vom 9 . Oktober 1860 haben , fordern . Entweder müsse man
mit der völligen Trennung , die für unsere Zustände gewiß
nicht Paffen würde , weil eben bei uns historisch Staat und
Kirche zusammengewachsen und darauf angewiesen sind , mit -

eiuanderzuarbeiten , Ernst machen oder auf dem Boden des
Gesetzes vom 9 . Oktober 1860 bleiben , das eine billige Aus¬

gleichung zwischen der freien Bewegung der Kirche und der

Stellung des Staates , welcher über den verschiedenen Richtungen
stehen müsse und dafür zu sorgen habe , daß die Freiheit des
einen mit der Freiheit des andern verträglich ist, enthalte .
Die Großh . Regierung habe von der ihr durch 8 11 des

Gesetzes gegebenen Befugniß hinsichtlich der Frauenorden und

Fraucnkongregationen in breiter Weise Gebrauch gemacht , so

daß dieselben bei uns in Baden zur Zeit in Rettungsanstalten ,
Waisenhäusern , Haushaltungsschulen , Kleinkinderbewahranstal¬
ten und jeder Alt von Krankenpflege thätig sind .

Was den Antrag derHerrenGrafHelmstatt
und Genossen betrifft , so könne sich die Großh . Regie -

rung den Zeitpunkt , in welchem sie bezüglich der Männer¬

orden von der ihr zustehenden Befugniß der Zulassung bezw.
Genehmigung von Niederlassungen Gebrauch machen soll, nicht
vorschreiben lassen . Die Herren Antragsteller hätten ihren

Antrag in schöner Weise damit motivirt , daß nach ihrer Ueber -

zeugung die Zulassung der Orden zum kirchenpolitischen Frieden

beitragen und die scharfen konfessionellen Gegensätze, die sie

offenbar auch bedauern , mildern werde . Ob aber der Zeit¬

punkt für di - Zulassung der Männerorden gekommen ist, das

zu beurtheilen müsse der Großh . Regierung Vorbehalten bleiben ,
wie auch seiner Zeit in dem Kommissionsbericht der Ersten
Kammer ausdrücklich hcrvorgehoben wurde , daß die Großh .

Regierung zu erwägen habe, ob , wann und unter welchen
Modalitäten die Verhältnisse des Landes die Zulassung der

Orden möglich machen . Redner könne die namens der Ge -

sammlregierung in der Zweiten Kammer abgegebene Erklärung
nur wiederholen , daß ein Entgegenkommen bezüglich der

Männerorden wesentlich davon abhänge , ob eine Sicherheit

dafür gewonnen wird , daß dieser Schritt zu friedlichen kirchen-

politischen Verhältnissen und zur Milderung der konfessionellen

Gegensätze führen werde . Keinesfalls könne die Großh . Re¬

gierung einen solchen Akt des Friedens in einem Augenblicke
vornehmen , in welchem sie in keiner Weise gesichert ist , daß
der Krieg nicht sofort auf das Lebhafteste auf diesem oder

auf den anderen Gebieten fortgesetzt wird . Wenn auch an
dem Satz eines alten Philosophen , daß der Krieg der
Vater aller Dinge ist, manches Richtige sei , so dürfe
man doch nicht in dem Moment , wo man den Krieg
als etwas so Werthvolles und Schöpferisches ansieht , von

dem , den man bekriegt , Akte des Friedens verlangen .
Da die großen Korporationen ihre eigenen Weltanschauungen

haben , von denen sie nicht abgehen , so wäre es gewiß falsch,
an einen solchen Frieden zu denken, wo die prinzipielle » Gegen¬

sätze gänzlich aufgehoben , werden ; aber sehr wohl sei eine Ver¬

ständigung über einzelne Fragen , ein wocius vivsnäi , der

recht lange dauern kann , möglich . Das werde aber wesent¬

lich davon abhängen , daß die Friedensgesinnung auf allen

Seiten vorhanden ist . Diesen Zeitpunkt zu finden , werde die

Pflicht der Regierung sein, von der sie sich nicht abbringen

lasse, in welcher Weise auch immer das Verlangen nach einem

Vorwärtsgehcn auf dem fraglichen Gebiete gestellt werde . Die

Großh . Regierung werde aber auch , wenn sie noch so sehr an¬

gegriffen wird , nie davon abgehen , das Gesetz vom 9 . Oktober

1860 in dem ihm eigenen freiheitlichen Geiste anzuwenden ,

soweit es mit den Allgcmeinintereffen irgendwie verträglich ist.
Redner bittet , sowohl den Gesetzesvorschlag der Zweiten Kammer
wie den Antrag Heimstatt und Genossen abzulehnen .

Graf v . Helmstatt : Herr Geh . Rath Meyer habe zu¬
gegeben , daß die Antragsteller als Katholiken auf einem
andern Standpunkt stehen müssen , wie er als Protestant . Dem
Herrn Geh . Rath Meyer , der ein prinzipieller Gegner der
Orden sei , möchte Redner seine Erfahrungen aus der Praxis
entgegcnstellen . Redner sei in seiner Kindheit mit Ordens¬
geistlichen zusammengekommen , habe mit solchen später im
Ausland Verkehr gepflegt und in letzter Zeit häufig Missions -
Predigten derselben besucht. Darnach könne er behaupten , daß
die Befürchtung wegen der von den Orden geübten Propa¬
ganda dcS katholischen Glaubens höchstens in dem Sinne be¬
rechtigt ist , daß Protestanten häufig den Missionspredigten
mit Interesse anwohnen . Auch Herrn Geh . Rath Meyer
könne er das Anhören einiger Misstonspredigten nur empfehlen ,
er werde dann vielleicht von seinem Vorurtheil gegen die
Orden zurückkommen . Die Orden seien für die Belebung
und Anregung des religiösen Bewußtseins und zur Förderung
des Praktischen religiösen Lebens von großem Werth und
würden in dieser Richtung auch als ein Bedürfuiß von der
Bevölkerung empfunden . Eine Störung des religiöse »
Friedens trete durch die Orden nicht ein , wie ein Blick
auf andere Länder zeige. Auch der Herr Staatsminister
habe schon wiederholt rühmlich anerkannt , daß die in
früheren Jahrzehnten im Lande gestatteten Jesuiten¬
missionen den konfessionellen Frieden nicht beeinträchtigt und
auch dem Staate keine Ungelegenheiten bereitet haben . Die
Antragsteller , welche ja auf dem Standpunkt des
Gesetzes von 1860 stünden , wollten keineswegs eine
Beeinträchtigung der Regierungsgewalt , sondern
im Gcgentheil dieselbe in ihrem ganzen Umfang
aufrecht erhalten . Sollte der Ausdruck » Erwartung «
in der Erklärung zu Mißverständnissen Anlaß geben, so wären
sie gerne bereit , statt dessen » Hoffnung « zu sagen . Jeden¬
falls lege der Gedanke an ein Mißtrauensvotum , von
welchem Herr Geh . Rath Meyer gesprochen habe , den Antrag¬
stellern völlig fern . Der Herr Staatsminister habe erklärt ,
daß die erforderliche Sicherheit für die Zulassung der
Männerordcn zur Zeit nicht gegeben sei . Die Antragsteller
wollten hinsichtlich des Zeitpunkts der Zulassung der Großh .
Regierung keine Vorschriften machen , sie gäbe« sich nur der
Hoffnung hin , daß die Großh . Regierung bald die nöthigen
Garantien für die Zulassung der Männerorden für gegeben
halten möge . Hierbei vertrauten sie auf den guten Eindruck ,
den die Misstonspredigten im Lande Hervorrufen .

Geh . Rath Or . Mey « r bemerkt gegenüber dem Herrn
Vorredner , daß er ausdrücklich gesagt habe , er wolle die Auf¬
forderung zur Zulassung der Männerorden nicht ein Miß¬
trauensvotum nennen , aber man sollte im jetzigen Augenblick
in die Befugnisse der Großh . Regierung nicht eingreifen .

Hierauf wird der Antrag Graf v . Helmstatt und
Genossen mit allen gegen drei Stimmen abge¬
lehnt . Sodann wird der Gesetzesvorschlag der
Zweiten Kammer in namentlicher Abstimmung
einstimmig abgelehnt .

Geh . Rath Or . Meyer erstattet das Referat über
den Gesetzentwurf , die allgemeine wissenschaftliche
Vorbildung der Geistlichen betreffend .

Derselbe Gesetzentwurf , der heute zur Berathung steht, sei
dem Hohen Hause schon vor drei Jahren Vorgelegen, damals
habe Redner gleichfalls über denselben Bericht erstattet und
die Erste Kammer die Vorlage mit 16 gegen 3 Stimmen
abgelehnt . Inzwischen wäre in den maßgebenden Verhältnissen
eine Aenderung nicht eingetreken , so daß für das Hohe Haus
eine Veranlassung zum Abgehen von dem früheren Votum
nicht gegeben sein dürfte . Obwohl der Gesetzentwurf sich auf
eine Reihe verschiedener Gegenstände beziehe, wäre es doch
zweckmäßig , die ganze Angelegenheit in der Generaldebatte zu
erledigen , da es sich doch mehr oder weniger um eine prin¬
zipielle Entscheidung handelt .

Nach derVorlage sollte künftig der Nachweis der

wissenschaftlichen Vorbildung nur noch für die Zu -

lassung zu einem Kirchenamt und nicht mehr für
die Ausübung kirchlicher Funktionen gefordert
werden . Redner hält diese Aenderung für unannehmbar .
Schon innere Gründe sprächen gegen eine solche Unterscheidung ,
da die Stellung in beiden Fällen im wesentlichen die gleiche
ist . Die Maßregel sei aber auch insofern bedenklich, als ,
falls zur Ausübung kirchlicher Funktionen die wissenschaftliche
Vorbildung nicht erforderlich wäre , eine Umgehung des Ge¬
setzes dadurch eintreten könnte , daß ein Kirchcnamt einfach
nicht mehr endgiltig besetzt und von einem Geistlichen ohne
wissenschaftliche Vorbildung Jahre hindurch versehen würde .
Insbesondere bestünde die Gefahr , daß auf diese Weise eine

Reihe ausländischer Geistlichen bei uns seelsorgerische Funktio¬
nen ausübten .

Ein weiterer Abänderungsvorschlag gehe dahin , daß das
Mindeste an Studienzeit der Geistlichen
auf deutsche » Hochschulen von drei Jahren
auf drei Semester ermäßigt werde . Das
Studium der Geistlichen auf deutschen Universitäten werde

hauptsächlich im Interesse einer nationalen Bildung derselben
verlangt , die ja gerade bei einer internationalen Organisation
wie der katholischen Kirche für den Klerus doppelt noth¬
wendig ist. Die Bestimmung sei keineswegs etwas außer¬
ordentliches , indem für Mediziner und Philologen das Gleiche
gelte . Lediglich für die Juristen bestehe die Vorschrift , daß
von der Studienzeit nur drei Semester auf deutschen Uni¬
versitäten zugebracht werden müssen . Der Bestimmung käme
aber keine große praktische Bedeutung zu , weil die Juristen die
meisten Vorlesungen doch nur auf deutschen Hochschulen hören
können und daher regelmäßig ihre ganze Studienzeit vielleicht
abgesehen von einem Semester , das sie in Genf oder Lausanne
verleben , in Deutschland zubringen . Sollte absolute Gleich¬
heit hergestellt werden , so wollte Redner lieber , daß auch die
Juristen drei Jahre auf deutschen Universitäten studiren
müssen , als daß von der bisherigen Vorschrift für die Theo -
logek abgegangen werde .

Der Regierung stehe die Befugniß zu , von dem Erforder¬
niß des dreijährigen Studiums auf deutschen Universitäten zu

diSpensire » . Nach dem Gesetze sei der Dispens jedoch
ausgeschlossen , falls solche Anstalten in Betracht kommen , an
denen Jesuiten lehren . Diese Bestimmung wolle der Entwurf
nunmehr beseitigen . Redner müsse sich hiergegen entschiede»
aussprechen . Die jesuitische Richtung sei diejenige innerhalb
der katholischen Kirche , die von dem Standpunkt des Staates
und der andern Konfessionen aus die größten Bedenken er¬
regt , da sie von staatsfeindlichem und intolerantem Geiste er¬
füllt sei . Deshalb wären auch die Jesuiten nicht nur vom
Gebiete des deutschen Reiches , sondern auch aus andern Staaten
z. B . der Schweiz ausgeschlossen . Solange wir hieran fest¬
hielten , was Redner wünschen möchte, wäre es nur eine noth -
wendige Konsequenz , daß wir die Ausbildung unserer jungen
Geistlichen nicht in die Hände der von Jesuiten geleiteten
Anstalten legten . Falls die junge » Geistlichen nach Absol -
virung ihrer dreijährigen Studienzeit « och bei Jesuiten hören
wollten , wäre es ihnen unbenommen , das zu thun , wobei
dann hauptsächlich die Jesuitenanstalten in Jnsbruck und Rom
in Betracht kämen .

Als vierte Aenderung des derzeitigen Rechtszustandes sehe
der Entwurf vor , daß das der Regierung zustehende Recht ,
eine für ein Kirchcnamt in Aussicht genommene Persönlich¬
keit von staatlichen Gesichtspunkten aus für mißfällig zu
erklären , auf den Aapitularoikar , den Generalvikar , die
außerordentlichen Räthe und Assessoren des Ordinariats , sowie
auf die Vorsteher und Lehrer des Seminars keine Anwendung
indet . Es sei kein Grund abzusshen , weshalb für diese
Stellen , die zweifellos Kirchenämrer sind , die Großh . Regie¬
rung von ihrer Befugniß der Mißfälligkeitscrklärung aus¬
geschlossen sein soll ; im Gcgentheil , die Aemter wären von
dem allergrößten Einfluß in der Kirche und daher erst recht
ein Bedürfniß für die Staatsregierung nach der Möglichkeit ,
eine Person für mißfällig zu erklären , vorhanden .

Die zur Zeit maßgebenden Bestimmungen für die allgemeine
wissenschaftliche Vorbildung der Geistlichen beruhten auf dem
Gesetze vom 5 . März 1880 , welches ebenso wie das Gesetz
vom 9 . Oktober 1860 ein Friedcnsgesetz sei . Mit dem Gesetz
von 1880 habe sich damals die Kurie einverstanden erklärt .
Man sollte nicht an demselben rütteln , da schließlich auch
nnst auf der anderen Seite die Geneigtheit entstehen könnte ,

zu der Gesetzgebung der 70r Jahre zurückzukehreu . Redner
bittet , den Gesetzesvorschlag abzulehuen und über denselben in
abgekürzter Form zu berathen .

Graf v . Helmstatt begrüßt als Korreferent den Gesetz¬
entwurf als eine wesentliche Verbesserung . Den einzelnen
Bestimmungen des Gesetzes messe er eine verschieden« Be¬
deutung zu .

Die Großh . Regierung werde sich nach seiner Ansicht eines
wichtigen Rechts nicht cntäußern , wenn sie den Nachweis
der wissenschaftlichen Vorbildung auf diejenigen Geist¬
lichen, welche für ein Kirchenamt die Investitur erhalten , be¬
schränkt . Die Frage habe überhaupt zur Zeit keine große
praktische Bedeutung , da sowohl der Psarrvcrweser wie die
Kirchenbehörde das größte Interesse daran haben , daß ei«
erledigtes Kirchenamt sobald wie möglich wieder besetzt wird
und jetzt auch eine genügende Anzahl von Kräften hierfür
vorhanden ist . Die Versetzung einer Stelle durch einen Pfarr -
verweser bilde daher nur einen provisorischen Zustand , aus
dem der Regierung eine erhebliche Verlegenheit nicht erwachsen
wurde .

Was die Mißfälligkeitserklärung angehe , so wäre
dieselbe sicher hinsichtlich des Generalvikars nicht nöthig , weil
derselbe nur unter der Verantwortlichkeit des Erzbischofs
handle . Bezüglich des Kapitularvikars dürfte die Bestimmung
aber der Kirchenbehörde eventuell erhebliche Verlegenheit be¬
reiten , indem die erforderliche schnelle Besetzung des Postens
eine beträchtliche Verzögerung erleiden könnte . Die Geistliche »,
welche für die in dem Entwurf genannten Kirchenämter in
Betracht kämen , wären alle »er Mißfälligkeitserklärung schon
mehrfach ausgesetzt gewesen, so daß es sich mehr um ein formales
Recht handle .

Die in den Gesetzen von 1874 uns 1880 enthaltene For¬
derung eines dreijährigenStudiumS auf deutschen
Universitäten ginge weit über den Rahmen des Gesetzes
von 1860 hinaus , nach welchem nur der Nachweis der be¬
standenen Maturitätsprüfung und des Hörens von vier philo¬
sophischen Vorlesungen verlangt war . Wenn man bei den
Juristen , die doch unser Recht kennen lernen müssen , nur
ein Studium von drei Semestern im Inland vorschreibt ,
sollte man dies auch bei den Theologen thun , welche nicht in
der Weise wie die Juristen Staatsdiener sind , und ihre
Studien ebensogut in Rom , Paris oder Spanien machen
können . Die Theologen wäre « mehr wie Andere an die
Scholle gebunden und hätten nur wenig Gelegenheit , ihren
Gesichtskreis durch Studium fremder Länder und Verhältnisse
zu erweitern . Dazu komme, daß sie meist nur wenig Mittel
besitzen, so daß sie darnach streben müssen , so bald wie mög¬
lich ein Kirchenamt zu erhalten . Aus diesen Gründen sei es
sehr zu begrüßen , daß ihnen Gelegenheit gegeben werde , die
Hälfte der obligatorischen Studienzeit auf Hochschulen des
Auslandes zuzubringen .

Redner müsse anerkennen , daß die Regierung bisher von
ihrer Befugniß , von der Forderung des Besuchs deutscher
Universitäten Dispens zu ertheilen , in liberalster Weise
Gebrauch gemacht hat . Die Bestimmung , daß ein Dispens
dann nicht ertheilt werden kann , wenn es sich um Anstalten
handelt , wo Jesuiten lehren , sei in hohem Grade bedauerlich .
Der Herr Staatsminister habe in dem andern Hause selbst
erklärt , daß die Bestimmung des Absatz 4 des tz 9 keine
glückliche sei. Wenn man von einer Gefahr sprechen wolle ,
die aus dem Studium bei Jesuiten erwachse , so wäre dieselbe
doch die gleiche , ob das Studium erst im vierten oder schon
im zweiten bezw. dritten Studienjahre erfolge . In Rom
wären junge Theologen der verschiedensten Nationen beisammen ,
die alle von wissenschaftlichem Streben erfüllt seien. Im
Umgang mit Angehörigen anderer Nationen erweitere sich der
Blick , Vorurtheile würden abgestreift und das Urtheil werde
ein reiferes . Die Befürchtung , daß der Patriotismus hierbei
untergraben werde , treffe nicht zu , im Gegentheil der Auf -



enthalt im Ausland stärke im allgemeinen die Vaterlands¬

liebe.
Für den Fall , daß der Gesetzesvorschlag den Beifallll des

Hohen Hauses nicht findet , möchte Redner zu Artikel 3 des

Entwurfs den von den Herren Frhr . v . Bodman und Graf

v. Hennin unterstützten Eventualantrag stellen , den Ab¬

satz 4 des tz 9 des Gesetzes vom 9 . Oktober 1860 in der

Fassung des Gesetzes vom 19 . Februar 1874 zu streichen

und die Dispensationsbefugniß der Großh . Regierung dahin

zu erweitern , daß auch der Besuch der von Jesuiten geleiteten

Anstalten innerhalb des vorgeschriebenen dreijährigen Universi -

tätsstudiums den Thcologiestudirenden gestattet werde .
Staatsminister Or . Nokk will in kurzen Zügen darlegen ,

warum die Großh . Regierung der Ansicht ist, daß dem aus

der Initiative der Zweiten Kammer hervorgegangenen Gesetz¬

entwurf nicht beigetreten werden sollte . Wie schon Herr Geh .

Rath Meyer auSgcsührt habe , empfehle es sich nicht , an dem

Gesetze vom 5 . März 1880 , daS eine wesentliche Friedens¬

grundlage bilde , jetzt schon wieder Aenderungen vorzunehmen .

Durch die fortwährenden Revisionsarbeiten komme man schließ¬

lich dahin , daß gar nichts Positives und Sicheres mehr auf

diesem Gebiete existirt Seinerzeit habe es recht viel Mühe

gekostet , dem Gesetze vom 5 . März 1880 , das die Kirche in

der Ausbildung ihrer Priester keineswegs hemmt , zum Durch¬

bruch zu verhelfen und sollte man nunmehr an demsel den fest -

halte » .
Die Bestimmung in dem Entwurf , daß künftig

nur noch dieZulassung zu einemKirchenamt ,

nicht aber dieAusübung kirchlicherFunktio -

nen durch den Nachweis einer allgemeinen
wissenschaftlichen Vorbildung bedingt ist ,

besitze , wie Herr Graf v . Helmstatt ganz richtig bemerkt habe ,

unter den derzeitigen Verhältnissen ziemlich wenig praktische

Bedeutung . Wenn aber einmal der jetzige friedliche Zustand ,
was Redner nicht hofft und wozu er in keiner Weise beitragen
werde , sich in das Gegentheil umkehren würde , hätte die Großh .

Regierung das Mittel verloren , zu verhindern , daß die Pfarreien

Jahre lang von einem Geistlichen ohne die vorgeschriebene

wissenschaftliche Vorbildung versehen werden , indem eine end-

giltige Besetzung der Pfründe einfach vermieden wird . Die

Großh . Regierung müsse aber hauptsäülich deshalb unbedingt

an der jetzigen Bestimmung des Gesetzes festhalten , weil nur

durch dieselbe es möglich war , das Missionsgesetz vom Jahre
1872 ohne allen Ersatz aufzugeben . Die Großh . Regierung

bedürfe einer Handhabe , die sie in die Lage versetze, eventuellen

Schwierigkeiten durch die Missionen oder in der Aushilfe bei

der Seelsorge durch auswärtige Geistliche wirksam zu begegnen .

Der Großh . Regierung könne gewiß Niemand vorwerfen , daß

sie die Bestimmung des Gesetzes bisher nicht in der freiesten

Weise angeivendet hat . Wenn aber einmal Mißlichkeiten ent¬

stehen, brauche sie eine gesetzliche Vorschrift , die es ihr ermög¬

licht , dafür zu sorgen , daß der badische Klerus , der eine be¬

stimmte wissenschaftliche Ausbildung genossen hat , im wesent¬

lichen die Seelsorge im Lande ausübt . Früher habe man aller¬

dings eine derartige Vorschrift noch nicht gehabt , damals konnte

aber ein jeder Nichtbadener ausgewiesen werden , während dies

jetzt glücklicherweise nur noch bezüglich der Nichtdeutschen mög¬

lich ist.
Der zweite Punkt betreffe die Beseitigung der

Möglichkeit einer M i ß f ä l l i g k e i t s c r k l ä -

rung für den Kapitularvikar , den Generalvikar , die außer¬
ordentlichen Räthe und Assessoren des Ordinariats und die

Vorsteher und Lehrer des Seminars . Die Großh . Regierung
habe immer den Standpunkt vertreten , daß die Vorschrift des

ß 9 sich auf alle kirchlichen oküeia erstrecke und nur zur
Vermeidung Ion Zweifeln im Jahre 1874 die ausdrückliche
Bestimmung des Absatzes 6 ausgenommen . Auch die Kon¬
vention enthalte schon eine solche Befugniß für die Regierung
bezüglich des Generalvikars , der Ordinariatsmitglieder rc.
Man habe behauptet , die Bestimmung der Instruktion zur
Konvention sei anders zu verstehen . Allerdings sei von der

Großh . Regierung nicht , wie dies 1861 hinsichtlich der Be¬

setzung von Pfarreien geschehen ist, ein Uebereinkommen über
die Art und Weise der Ausübung des Regierungsrechts ge-

schloffen worden , hierzu wäre aber auch ein Bedürfnis nicht

Vorgelegen. Man habe ferner sich auf den Wortlaut der
Konvention berufen , daß die Besetzung der Generalvikarstellen
der Regierung zur Kenntnißnahme mitgetheilt werden

muffe . Die gleiche Vorschrift finde sich aber auch in der zur
Konvention ergangenen Instruktion hinsichtlich der Kuratbene -

' fizien . In der Praxis mache sich die Sache außerordentlich
einfach . In freiester Form , brieflich oder mündlich , könne
die Sicherheit eingeholt werden , daß Bedenken gegen eine

Persönlichkeit nicht vorliegen , und hätten sich thatsächlich noch
nie Schwierigkeiten ergeben .

Von größerer Bedeutung sei die Frage , ob ein drei¬

jähriges oder bloß ein dreisemestriges Studium auf

deutschen Universitäten vorgeschriebe » werden soll .
Es sei rühmend anzuerkennen , daß auch der Gesetzentwurf an
der dreijährigen Universitätsbildung festgehalten hat . Ge¬
rade auch im kirchlichen Interesse liege es , daß als Regel an

. der akademischen Ausbildung der Theologen Deutschlands nicht
gerüttelt wird . Kein Geringerer wie Alban Stolz habe gegen¬
über der Scminarerzichung der französischen Theologen die

Vorzüge der deutschen Verhältnisse betont . Wolle eine Regie¬
rung lediglich taktische Erwägungen voranstellen , könnte sie
vielleicht auf den Gedanken kommen , die Forderung der aka¬

demischen Ausbildung der Theologen ganz aufzugeben und der

Kirche in dieser Richtung vollständig freie Hand zu lassen.
Der große Einfluß , welchen die deutschen Seelsorger auf das

deutsche Volk ausüben , beruhe wesentlich auf ihrer wissen¬
schaftlichen Vorbildung und in dem freieren Zusammenleben
auch mit den Studirenden anderer Berufe , mit denen sie ja
später wieder zusammenarbeiten sollen . Halte man aber an
einem dreijährigen Univcrsitätsbesuch fest , so wäre die Bestim¬

mung , daß derselbe regelmäßig auf deutschen Hochschulen
absolvirt werden muß , durchaus annehmbar , zumal stets in

liberalster Weise bisher von dieser Vorschrift wo wünschens -

werth Dispens ertheilt wurde , wie ja auch Herr Graf von

Helmstatt anerkannt habe . Gegenüber der Bemerkung , daß s
den später seßhaften Theologen Gelegenheit gegeben werden

sollte , andere Verhältnisse kennen zu lernen , sei darauf hinzu¬
weisen, daß ja das Studium auf irgend einer deutschen Uni¬

versität genügt . Sv wäre auch seither von den Badenern

außer der Landesuniversität die Hochschulen in München ,
Würzburg , Breslau , Bonn und Münster , sowie eventuell mit

Dispens preußische und bayrische Seminare besucht worden .
Was den vierten Punkt anlangt , so lege in der That die

Großh . Regierung auf die Aufrechterhaltung des Ab¬

satzes 4 in tz 9 , wonach die DispenSbefugniß hinsichtlich
derjenigen Theologen ausgeschloffen ist , die ihre Studien an

einer Anstalt gemacht haben , an der Jesuiten lehren , keinen

entscheidenden Werth . Redner habe in dem andern Hohen

Hause die Fassung des Gesetzes als keine glückliche bezeichnet ,
weil die Fassung so lautet , als ob z . B . Jemand , der in

Innsbruck vielleicht die Vorlesungen des Professors Pastor
über Geschichte besucht hat , ohne bei irgend einem Jesuiten zu
hören , nicht dispenstrt werden kann . Wären die drei Uni¬

versitätsjahre auf deutschen Hochschulen absolvirt , so stünde
dem jungen Theologen der Besuch jeder beliebigen Universität

frei . In den meisten Fällen würden übrigens schon an sich
die Theologen , bevor sie ausgedehnte philosophische oder theo¬

logische Studien in Rom beginnen , bei uns ihre grundlegen¬
den Studien beenden, so daß sie doch erst nach einer drei¬

jährigen Studienzeit nach Rom kämen . Wenn also die Acn -

derung praktisch auch keine große Bedeutung besitze , so habe
die Großh . Regierung , in deren Vorlage im Jahre 1874 die

Vorschrift nickt enthalten war , doch keine Veranlassung , auf
die Aufrechterhaltung derselben einen besonderen Werth zu

legen .
Redner schließt mit der Bitte , an der guten Grundlage

des Gesetzes vom 5 . März 1880 , daS sich in seiner An¬

wendung als ein durchaus zu friedlichem Benehmen geeignetes
Gesetz erwiesen hat , festzuhalten und den Juitiativgesetzentwurf
der Zweiten Kammer abzulehnen .

Geh . Rath Or . Meyer möchte nur wegen des Eventual¬

antrags der Herren Graf v . Helmstatt und Genossen noch

einige Worte bemerken. Der Herr Staatsminister habe er¬

klärt , daß die Großh . Regierung keinen entscheidenden Werth

aus die Ausrechterhaltung des Absatzes 4 des tz 9 legt . Aus

dieser Erklärung könne Redner nicht entnehmen , daß die

Großh . Regierung die Vornahme einer Aenderung in diesem

Augenblicke wünscht . Die Schlußworte der Rede des Herrn

Staatsministers , daß an der Grundlage des Gesetzes vom

5 . März 1880 festgehalten werden sollte , schließe vielmehr

auch die Aufrechterhaltung dieser Bestimmung des Gesetzes

in sich .
Die Zurückverweisung des Gesetzes an die Zweite Kammer

wäre in dem jetzigen Stadium der Landtagstagung keineswegs

sehr wünschenswerth . Zudem wisse man gar nicht , ob das

andere Hohe Haus ein so verstümmeltes Gesetz annehmen
werde . Sollte dies jedock der Fall sein , so werde die Mehr¬

heit den Beschluß nur als eine Etappe zu der Aufhebung
des ganzen Gesetzes ansehen> Redner bittet , an dem Votum

vor drei Jahren festzuhalü n und auch den Eventualantcag
des Herrn Grafen v . Helmstatt abzulehnen .

Staatsminister Or . Nokk : Die Regierung sei bisher im

ganzen in zwei Fällen um Dispens von der Bestimmung ,
daß nicht Anstalten , wo Jesuiten lehren , während der drei¬

jährigen Studienzeit besucht werden sollen , angegangen worden .
Die Regierung habe in dem einen Fall bedauert , die Befug¬
niß zur Dispensirung nicht zu haben , da derselbe so gelagert
war , daß sonst wohl der Dispens ertheilt worden wäre .
Redner könne nur seine Erklärung in der Zweiten Kammer

wiederholen , daß , falls die beiden Hohen Häuser darin über -

einstimmcn , die fragliche Bestimmung aufzuheben , die Großh .

Regierung hiergegen Bedenken nicht erheben werde .
Graf v . Helm statt empfiehlt gerade mit Rücksicht auf

die letzten Ausführungen des Herrn Staatsministers nochmals
seinen Antrag .

Der Antrag wird mit allen gegen drei Stimmen

abgelehnt . Sodann wird in namentlicher Abstim¬

mung der ganze Gesetzentwurf mit allen gegen
drei Stimmen abgelehnt .

Schluß der Sitzung gegen halb 1 Uhr .

L4 . öffentliche Sitzung der Ersten Kammer
am Montag , den 8 . Mai 1899 ,

unter dem Vorsitz des Durchlauchtigsten Präsidenten , Seiner

Großherzoglichen Hoheit des Prinzen Karl von Baden .

(Ausführlicher Bericht .)
Am Rcgierungstisch : Der Präsident des Ministeriums

des Innern , Geh . Rath Or . Eisenlohr , später Staats¬

minister Or . Nokk , Geh . Rath Zittel und Geh . Oberregie¬
rungsrath Dorn er .

Der Durchlauchtigste Präsident eröffnet die Sitzung
um 10 Uhr und gibt folgende Einläufe bekannt :

1 . Entschuldigungsschreiben der Herren Geh . Rath Frhr .
v. Bodman , Geh . Kommerzienrath Sander , Frhr . v . Gem -

mingen und Geh . Rath Or . Engler .
2 . Einladung des Rektors und Senats d :r Technischen

Hochschule zur Feier der Einweihung der neuen Aula und
der neuen Institute am 17 . und 18 . Mai für das Bureau
des Hohen Hauses und

3 . Einladung des Ansschusses der Studentenschaft der Tech¬
nischen Hochschule an sämmtliche Herren Mitglieder der Ersten
Kammer zu dem am 18 Mai , Abends 9 Uhr , anläßlich der

Einweihungsfeier stattfindenden Kommerse .
Geh . Rath Ivos erstattet den zweiten Bericht der Kom¬

mission für Justiz und Verwaltung über den Entwurf eines

Wassergesetzes .
Das Hohe Haus habe in seiner 26 . öffentlichen Sitzung

den Entwurf eines Waffergesetzes mit einer Anzahl überwie¬

gend die Wortfassung betreffenden Aenderungen angenommen .
Die Zweite Kammer hätte nunmehr ebenfalls über den Ent¬

wurf beratheu und demselben nach den Vorschlägen ihrer

Kommission die Zustimmung ertheilt . Seitens der Kom¬

mission der Zweiten Kammer wären an der Vorlage zwar in

umfassenderer Weise als dies durch die Erste Kammer ge¬

schehen, Äenderungm vorgenommen worden , doch seien dieselben

auch nicht von sehr einschneidender Art . Sie bezögen sich

zum Theil auf Berichtigung von Druckfehlern und Ausdrucks¬

fehlern , zum Theile seien sie redaktioneller Natur und nur ein

kleiner Theil habe sachliche Aenderungen zum Gegenstand . Da

die Kommission des Hohen Hauses mit dem Entwurf in der nun -

mehr vorliegenden auch von der Großh . Regierung schließlich ge¬

billigten Fassung einverstanden sei und keine Abänderungsanträge

stelle, glaubt sich Redner hinsichtlich der einzelnen Bestimmungen auf

den gedruckten Bericht beziehen zu können . Nur zu Z 48 habe er

noch eine Bemerkung zu machen . In demselben habe die Zweite
Kammer die Bestimmung eingefügt , daß falls die Ableitung
einer Quelle untersagt oder beschränkt wurde , in allen Fällen

Entschädigung zu leisten ist . Hiermit wäre die Großh . Re¬

gierung ursprünglich nicht einverstanden gewesen, sie habe jedoch

schließlich ihre Zustimmung unter der Bedingung gegeben, daß
die Vorschrift durch einen weiteren den 30jährigen Zustand

schützenden Zusatz eingeschränkt werde . Der Zusatz habe der

den , Berichterstatter persönlich gewordenen Mittheilung zufolge

gelautet : » insofern nicht die an der Untersagung und Be¬

schränkung Betheiligten schon 30 Jahre ununterbrochen das

für ihren Bedarf nöthige Wasser durch die Quelle gedeckt haben «

und sei auch so in dem KommisstonSbericht abgedruckt . Nach
dem offiziellen Schreiben der Zweiten Kammer wäre jedoch die

Einschaltung in der etwas veränderten Fassung : » insofern nicht
die an der Untersagung und Beschränkung Betheiligten feit
30 Jahren ununterbrochen , ihren Bedarf an Wasser durch die

Quelle gedeckt haben, « im Plenum beschlossen worden . Die

jetzige Fassung wäre zweifellos richtiger und bestehe für die

Kommission keinen Anlaß dieselbe nicht zu adoptiren .

In dem anderen Hause wäre mau bei Berathung des Ge¬

setzes auch in eine Erörterung der vielverhandelten Frage der

Flußbaubeiträge der Gemeinden eingetreten . Nach Z 94 seien
die Gemeinden für den Flußbau beitragspflichtig , deren Ge¬

markungen an den Fluß stoßen oder ganz oder theilweise im

Ueberschwemmungsgebiet des Flusses liegen , soweit derselbe im

Staatsflußbauverbande steht . Die bezüglich des Rhein und

Neckar beitragspflichtigen Gemeinden hätten zusammen je ei«

Fünftel , die bezüglich eines andern Flusses beitragspflichtigen
Gemeinden zusammen je ein Drittel des für die gesammte im

Staatsflußbauverbande befindliche Strecke des betreffenden
Flusses entstehenden Bauaufwands zutragen . Der Kostenantheil
der Gemeinden werde auf die an jedem einzelnen Fluß be¬

theiligten Gemeinden nach dem Berhältniß der in das Ge¬

meindesteuerkataster aufgenommenen Grund -, Häuser -, Gefäll -,
und Gewerbesteuerkapitalien , einschließlich des Steuerkapitals
der Gemeinde vertheilt . Die Großh . Regierung habe bei der

Berathung im andern Hause erklärt , daß auch sie die Bestim¬

mung hinsichtlich der Flußbaubeiträge für verbesserungsbedürftig

halte ; es sei jedoch bei dem gegenwärtigen Anlaß von einer

Aenderung der Bestimmungen abzusehen und zunächst die Durch¬

führung der Steuerreform abzuwarten .
Die Zweite Kammer habe folgende Resolution ange¬

nommen :
»Die Großh . Regierung wird ersucht, bei Gelegenheit

der demnächst zu erwartenden Vorlage über die Reform
der direkten Steuern und der dadurch nöthig werdenden
Abänderung der Bestimmungen des Waffergesetzes über
die Beiträge der Gemeinden zu dem Aufwands der im
Staatsflußbauverbande stehenden Flüsse Vorschläge zu
machen , wodurch die Theilnahme der Gemeinden an
diesem Flußaufwand in einer ihrem Nutzen und ihrer
Leistungsfähigkeit entsprechenden Weise geregelt , die Ge¬
meinden thunlichst entlastet und insbesondere die Bei¬
tragspflicht für den Flußbau am Rhein aufgehoben
wird . «

Die Kommission beantrage , den Gesetzentwurf
in der Fassung der Zweiten Kammer 6L siloe an¬
zunehmen und der von ihr beschlossenen Resolu¬
tion beizutreten .

Der Präsident des Ministeriums des Innern , Geh . Rath
Or . Eisenlohr , möchte nur die schon in dem andern Hohen Hause
bezüglich der Flußbaubeiträge abgegebene Erklärung wiederholen ,
daß die Großh . Regierung durchaus damit einverstanden ist,
daß die Materie einer Neubearbeitung und Regelung in der

nächsten Zeit unterzogen wird . Dies müsse schon mit Rück¬

sicht auf die bevorstehende Steuerreform und im Hinblick auf
die Aenderungen in den Rheinbauarbeiten , wenn die Rhein¬
korrektion zum Vollzug gelangt und auf der Strecke Straß¬
burg — Mannheim eine vollständige Umwälzung der bisherigen
Verhältnisse eintritt , geschehen .

Hierauf wird der Kommissionsantrag in nament¬
licher Abstimmung einstimmig angenommen .

Oberlandesgerichtspräsident Geh . Rath Schneider er¬
stattet den dritten Bericht der Kommission für
Justiz und Verwaltung über den Entwurf eines
Ausführungsgesetzes zur Grundbuch ordnung .
Nach der Berathung und Beschlußfassung über den Gegen¬
stand in der 32 . öffentlichen Sitzung des Hohen Hauses vom
29 . April sei nur noch ein Differenzpunkt zwischen den
beiden Häusern übrig geblieben . Bekanntlich habe die Hohe
Zweite Kammer einen § 2 g., jetzt Z 3 , in den Regierungs¬
entwurf eingeschoben , wonach die Städte von über 10 000

Einwohnern durch Gemeindebeschluß mit Genehmigung der

Ministerien der Justiz und des Innern das Grundbuckamt
als Gemeindeamt errichten können. Später habe die Hohe
Zweite Kammer einen Zusatz zu diesem Paragraphen als

Absatz 2 desselben des Inhaltes beschlossen , daß die städtischen
Grundbuchbeamten in Ansehung der in ihrem Grundbuchbezirke
liegenden Grundstücke auch für die Beurkundung des so¬
genannten obligatorischen Vertrages im Sinne des tz 313
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zuständig sein sollen Dieser
Zusatz und in konsequenter Folge auch der entsprechend geänderte
tz 30 des Entwurfes , welcher von den Gebühren für Grundbuch¬
sachen handelt , wurden durch Majoritätsbeschluß des Hohen
Hauses gestrichen und beide Paragraphen in der ursprünglichen



Fassung der Zweiten Kammer wieder hrrgestellt . Dies sei
der erwähnte einzige Streitpunkt , wegen dessen der Gesetz¬
entwurf an die Hohe Zweite Kammer zurückgegangen sei.
Dort wurde in der 142 . öffentlichen Sitzung vom 4 . Mai
beschlossen, an dem § 3 Absatz 2 und dem tz 30 festzuhalten ,
dem ß 3 Absatz 2 aber folgende Fassung zu geben :

»Diese Grundbuchbeamteu (nämlich die Gruudbuch -
beamten der größeren Städte ) sind in Ansehung der in

ihrem Grnndbnchbezirke liegenden Grundstücke berech¬
tigt , den im Z 313 des Bürgerlichen Gesetzbuchs be«

zeichneten Vertrag zu beurkunden .«
Darin liege nun eine wesentliche Verbesserung des Absatzes 2

de- Z 3 im Vergleiche mit der ursprünglichen Fassung des¬
selben , zugleich aber auch ein dankenSwertheS Entgegenkommen
von Seite » des anderen Hohen Hauses . Zwischen Zuständig¬
keit und Berechtigung des Grundbuchbeamten bestehe nämlich
ein erheblicher Unterschied . Die Zuständigkeit enthalte nicht
uur das Recht zur fraglichen Beurkundung , sondern auch die
Pflicht dazu , welcher sich der Gruudbuchbeamte nicht ohne
weiteres mit Bezug auf die gleiche Zuständigkeit der Notare
hätte entziehen können . Anders liege die Sache bei
der bloße» Berechtigung ; hier sei zunächst Alles in
daS Ermessen des Grundbuchbeamten gelegt . Derselbe könne
unanfechtbar von diesem Ermessen durch Ablehnung der Be¬
urkundung des obligatorischen Vertrages Gebrauch machen ,
wenn ihn sein Hauptdienst , die Geschäfte der Grundbuchführung ,
dazu drängen . Damit sei der Hauptzweck des Hohen Hauses
erreicht , nämlich die Abwendung der Gefahr einer Uederbür -

dung des Grundbuchbeamten und einer Beeinträchtigung der
Grundbuchführung , während anderseits , worauf die Hohe Zweite
Kammer ein großes Gewicht lege, dem Publikum doch die
Möglichkeit gewahrt bleibe, außer dem Notar auch den Grund¬
buchführer um Beurkundung des obligatorischen Vertrages an -

zugehcn und so das ganze Grundbuchgeschäft mit einemmale auf
dem Rathhause abzuwickeln . Mit dieser glücklichen Hebung der

Differenz könne sich das Hohe Haus wohl zufrieden geben , und
da schon bei der letzten Berathung erklärt worden sei , daß bei
Annahme des § 3 kein Grund bestehe, den tz 30 ferner zu
beanstanden , so schlage die Kommission dem Hohen Hause nun¬
mehr vor , das ganze Gesetz, mit Umgehung einer weiteren
SpezialdiSkussion , 6n dloe in der Fassung der Zweiten Kammer

anzunehmen .
Das Gesetz in dieser Fassung beruhe auf der Absicht, den

dringenden Wünschen der Gemeinden entgegen zu kommen und
althergebrachte , eingelebte Gewohnheiten thunlichst zu schonen.
Es sei zu wünschen , daß diese wohlwollende Absicht überall
erkannt und gebührend gewürdigt werde, und wenn , was man
hoffen wolle , das Gesetz sich bewähre , dann werden auch die¬
jenigen , welche in der Hauptsache einen prinzipiell anderen
Standpunkt eingenommen haben , die berechtigte Freude über
das Gelingen des bedeutsamen Gesctzgebungswerkes gerne theilen .

Der Gesetzentwurf wird in der schließlichen
Fassung der Zweiten Kammer in n amentlicher
Abstimmung einstimmig angenommen .

Geh . Hofrath vr . Rümelin erstattet den Bericht der

Kommission für Justiz und Verwaltung über
den Gesetzentwurf , betreffend die Rechtsver¬
hältnisse der Richter .

Der vorliegende Gesetzentwurf hänge ebenfalls , wenn auch
in entfernterer Weise , mit der Einführung des Bürgerlichen
Gesetzbuches zusammen . Der Gesetzgeber gehe von der Er -

Wägung aus , dsß mit dem Inkrafttreten des Bürger¬
lichen Gesetzbuches außerordentlich große Anforderungen
an die Richter gestellt werden , so daß die älteren

Herrn , die ohne den Eintritt des neuen Rechts wohl noch
länget e Zeit hätten Dienst thun können , zum Theil Ver¬

anlassung finden dürften , in den Ruhestand zu treten . Ihnen
sollte noch drei Jahre lang der volle Gehalt nach dem Ent¬

wurf gewährt werden . Das andere Hohe Haus habe die

Vorlage mit unerheblichen Aendcrungen angenommen .
Bei der Berathung seien einige Einwendungen gegen den

Grundgedanken des Gesetzes erhoben worden , die jedoch nicht
sehr triftig sind . Man könnte eher sagen , daß das Gesetz
dadurch eine gewisse Unterstützung gefunden habe , daß keine

schwerwiegendere Momente gegen dasselbe angefühlt werden
konnten . Die Abgrenzungen des Entwurfs seien im andern

Hause für zufällige erklärt worden . Es wäre kein durch¬
schlagender Grund vorhanden , die Grenze gerade bei 65

Jahren zu ziehen und andern Beamten , wie z . B . die Notare .

GerichtSschreiber und Gerichtsvollzieher , von der Wohlthat deS
Gesetzes auszuschließen . Solche Beanstandungen könnte » aber
gegen ein jedes derartige Gesetz erhoben werde» . Weiter habe
man eingewendet , daß die Entwürfe des Bürgerlichen Gesetz¬
buchs schon seit vielen Jahren Vorgelegen wären , und also
die Richter reichlich Gelegenheit gehabt hätten , sich eiuzuarbeiten .
Redner wolle nicht behaupten , daß er Sachverständiger in
Bezug auf das Bürgerliche Gesetzbuch sei, aber das könne er
für sich in Anspruch nehmen , daß er Sachverständiger in
Bezug auf die Schwierigkeiten deS Einarbeitens in das neue
Recht ist . Die Schwierigkeit liege nicht in der Erfassung
der Grundgedanken deS Bürgerlichen Gesetzbuchs , sondern in
der Durcharbeitung des Zusammenhangs zwischen de» einzelnen
Paragraphen und des Zusammenhangs mit den Bestimmungen
der Ergänzuugsgesetze . Ein solches Studium setze aber die
endgiltige Feststellung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der
Ausführungsgesetze zu demselben voraus , die zum Theil erst
noch ihrer Publikation entgegcnsehen . Durch ein Einarbeiten
in die verschiedenen Entwürfe werde das hier in Frage
stehende Studium nicht erheblich erleichtert , so daß dem er¬
hobenen Einwand wohl jeder , der mit diesen Dingen auch
nur einigermaßen vertraut ist , keine große Bedeutung bei¬
messen wird .

Was die in dem andern Hause vorgenommenen Aende-
rungcn im Einzelnen betrifft , so sei im K 1 der Termin , bis
zu welchem das Gesuch um Zuruhesetzung eingereicht sein muß ,
auf 1 . September 1899 festgesetzt worden , während der Ent¬
wurf eine Frist von drei Monaten von Verkündigung des
Gesetzes an vorgesehen habe . Von der gleichen Tendenz , die
unter das Gesetz fallenden Richter möglichst wohlwollend zu
behandeln , gehe die Aenderung aus , daß das volle Dienst¬
einkommen für die von dem Gesetz Gebrauch machenden Richter
in allen Fällen bis 31 . Dezember 1902 läuft . Die Be¬
stimmung , daß die Beitragsleistungen zur Witweukasse , so lange
der betreffende pensionirte Richter das volle Diensteinkommen
bezieht , von diesem auch berechnet werden , enthalte etwas
Selbstverständliches .

Die Kommission stellt den Antrag :
Den Gesetzentwurf nach den Beschlüssen der Zweiten

Kammer en bloc anzunehmen .
Der Antrag wird in namentlicher Abstimmung

einstimmig angenommen .
Frhr . Franz v . Bodman erstattet den Bericht der Kom¬

mission für Eisenbahnen und Straßen über die Bitte des
Eisenbahnkomite 's Thermen , von mehreren Gemeinden und
Firmen , sowie der Stadt Konstanz um Erbauung einer normal -
spurigen Sekundärbahn Thengen — Büßlingen — Beuren (Blu -
menfeld ) — Binningen — Storzeln — Riedheim — Hilzingen —

Singen .
Der ursprünglich von 23 Gemeinden der Amtsbezirke Engen

und Konstanz eingereichten Petition habe sich der Stadtrath
von Konstanz später angeschlossen , indem derselbe ausführte ,
daß sich der Verkehr durch diese Schienenverbindung mehr
gegen Konstanz und Umgegend statt wie bisher dem Kanton
Schaffhausen zuwenden würde . Die Petition lege dar , wie
sich die wirthschaftlrchen Verhältnisse der Gegend von Jahr
zu Jabr ungünstiger gestalten , gebe nach der amtlichen Sta¬
tistik Zahlen an , wie die Einwohnerzahl der betreffenden Ge¬
meinden in den letzten Jahren zurückgegangen ist und wie die
Gemeinden durch Errichtung von Eisenbahnlinien in Nach ar -

gebietcn aus ihrer früheren wirthschaftlichcn Stellung heraus¬
gedrängt worden sind . Die Möglichkeit sich lohnenden Erwerb
zu schaffen , lasse immer mehr nach und zahlreiche unvermög -

liche Leute suchten Unterkunft in der Fremde . In dem n .chcn
Singen dagegen , wo die Industrie einen großen Ausschwung
nimmt , hohe Löhne bezahlt werden uns Mangel an Arbeiter
besteht , fände die Bevölkerung der Gegend genug Verdienst ,
ohne auswandern zu müssen , sobald durch einen Schienenweg
eine Verbindung dahin geschaffen würde . Aber auch in der
betreffenden Gegend selbst wäre , sobald eine Eisenbahn besteht,
die Entstehung industrieller Betriebe zu erwarten , da Stein¬
brüche , vorzügliches Terrain für Ziegeleien und Wasserkräfte
vorhanden seien. Die Rentabilität der Sekundärbahn könne
daher als gesichert betrachtet werden . Wenn auch die Ge¬
meinden zu weitgehenden Opfern bereit seien , insbesondere
auch die Kosten der Vorarbeiten tragen wollten , so wären sie
doch zu wenig leistungsfähig , als daß sie einen Privatunter¬
nehmer für den Bau der Linie finden könnten , so daß der
Staat die Eisenbahn erstellen müsse.

Die Kommission erkenne gerne an , daß der Bau der Bahn
für diese Gegend wünschenswerth uud segenbringeud sein
dürfte und sei auch der Ansicht , daß der Verkehr auS diesen
Orten nicht in der Richtung nach Schaffhausen , sondern nach
Siugen und Konstanz zu leiten ist, sie könne aber den Bau
vorläufig noch nicht empfehlen , weil keine technischen Unter¬
suchungen und Vorarbeiten vorliegen , über die Vermögenslage
der betheiligten Gemeinden und die Opfer , die sie zu bringen
in der Lage und bereit sind, keine genaueren Angaben gemacht
wurden und nach Ausspruch des Vertreters der Großh . Re¬
gierung die technischen Kräfte so in Anspruch genommen sind,
daß die Vornahme der Vorarbeiten zur Zeit uicht ausführ¬
bar sei .

Die Kommission stelle daher , de» Antrag :
»Die Petition , die Erbauung einer normalspurigen

Sekundärbahn Singen — Hilzingen — Riedheim — Storzeln
— Binningen — Beuren — Büßlingen — Thengen in Erwä¬
gung zu ziehen , sowie die erforderlichen Vorarbeiten
thunlichst bald eventuell auf Kosten der Unterzeichneten
Gemeinden vornehmen zu lassen « ,

der Großh . Regierung zur Kenntnißnahme zu
überweisen .

Der Petition möchte Redner als Bewohner des badischen
Oberlandes und Kenner der dortigen wirthschaftlichcn Verhält¬
nisse noch einige Worte persönlich beifügen . Hier werde
einem wieder ein frappantes Beispiel dafür vorgeführt , wie
eine Gegend ohne Industrie und ohne sonstige Gelegenheit zu
besonderem Verdienst , in welcher die Leute allein von der
Landwirthschaft leben , naturgemäß wirthschaftlich zurückkommt .
Bei den früheren einfacheren Verhältnissen wäre das noch
anders gewesen, jetzt aber , wo die Ansprüche gesteigert sind,
wäre die Sucht nach höheren Eiukünften auch eine größere .
Nachdem in Singen eine bedeutende Industrie entstanden ist,
die trotz der hohen Löhne an Arbeitermangel leidet , möchten
die Bewohner der pctitionirenden Gemeinden von den hohen
Löhnen auch etwas haben und ebenso gut leben wie die Fabrik¬
arbeiter . In Schaffhausen kiage man gleichfalls über eine»
Mangel an Arbeitern und hätten die Schweizer schon lange
vor , eine Bahn durch das Biberthal zu bauen , um die Leute
aus den petitionirendcn Gemeinden Schaffhausen zuzuleiten .
Eine solche Linie , für welche die Schweizer erhebliche Opfer
zu bringen bereit seien, solle man verhindern und die Bevöl¬
kerung jener Gegend durch Errichtung der von den Petenten
angestrebten Bahn Singen und Konstanz zusühren . Redner
möchte auch persönlich die Regierung bitten , die Borbereitungs¬
arbeiten für die Linie wenn irgend möglich zu bewerkstelligen .

Frhr . v . Güter möchte bei dieser Frage auch das land -
wirthschaftliche Interesse vertreten . Der Herr Vorredner habe
hervorgehoben , daß landwirthschaftlich diese Gegend sehr zurück¬
gegangen ist und die Eisenbahnlinie angelegt werden sollte , um
die Arbeiter in die Städte zu bringen , damit sie einen höheren
Verdienst bekommen. Redner gönne den Leuten das höhere
Einkommen von Herzen . Er wolle aber doch darauf aufmerk¬
sam machen , daß die Nothlage der Landwirthschaft , wie sie in
dieser Gegend so klar zutage tritt , zum großen Theil durch
dtn Zug der Arbeiter nach den Städten und den dadurch her-
vorgerufcnen Mangel an landwirthschaftlichen Arbeitern bedingt
ist. Wenn man der Gegend die Bahn zuführe , womit Redner
durchaus einverstanden sei , so sollte man den kleinen Land -
wirlhen einen Ersatz für den verstärkten Mangel an Arbeits¬
kräften dadurch gewähren , daß man ihr Stückgut billig be¬
fördert . Dies entspreche nur der billigen Beförderung der
Arbeitskräite in die Städte durch die Arbeiterzüge . Was Redner
verlange , fii keine einseitige Begünstigung der Landwirthschaft ,
die Maßregel käme vielmehr auch den Städten zugute , welche
die landwirihschaftlichen Produkte dann besser und wohlfeiler
erhalten werden . In diesem Sinne stimme er für die Petition .

Dieselbe wird sodann der Großh . Negierung zur Kennt -
nißnahme überwiesen .

Der Durchlauchtigste Präsident gibt bekannt , daß
nach einer ihm zugegangcncn Mitteilung Seine Königliche
Hoheit der Großherzog den Landtag am Freitag , den 12 . Mai ,
Vormittags 11 Uhr , schließen werde . Der Durchlauch¬
tigste Präsident schlägt vor , die nächste Sitzung am
Freitag , den 12 . Mai , Vormittags halb 10 Uhr , zu halten .
Hiermit ist das Hohe Haus einverstanden .

Schluß der Sitzung gegen 11 Uhr .

Verantwortlicher Redakteur : Julius Katz in Karlsruhe .

TM8 . Nr . 5798 . Offenburg .
Die Ehefrau des Andreas Buß ,
Angelika , geb . Uhl in Gengenbach ,
hat durch Rechtsanwalt Muser gegen
ihren genannten Ehemann eine Klage
auf Bermögensabsonderung bei Großh .
Landgericht dahier erhoben und ist
Termin zur Verhandlung hierüber bet
der Ctvilkammcr II auf

Freitag den 16 . Juni 1899 ,
Vormittags 9 Uhr ,

anberaumt , was zur Kenntnißnahme
der Gläubiger hiermit veröffentlicht wird .

Offenburg , den 5 . Mat 1899 .
Die Gerichtsschreiberei Gr . Landgerichts .

Seifert .
Bermögensabsouderillig .

T ^ 31 . Nr . 7662 . Mannheim .
Die Ehefrau des Kantinenwirths Josef
Schraven , Margaretha , geb . Schuck
in Rheinau hat gegen ihren Ehemann
bei diesseitigem Landgerichte eine Klage
mit dem Begehren eingereicht , sie für
berechtigt zu erklären , ihr Vermögen
von demjenigen ihres Ehemannes ab¬
zusondern .

Termin zur Verhandlung hierüber
ist auf
Freitag , den 30 . Juni 1899 ,

Vormittags 10 Uhr
bestimmt .

Dies wird zur Kenntnißnahme der
Gläubiger andurch veröffentlicht .

Mannheim , den 2 . Mat 1899 .
Der Gerichtsschreiber Gr . Landgerichts .

A l t f e l i x,
WWW» — —

Bürgerliche Rechtsstreite.
Konkurse .

Tk432 . Nr . 6125 . Säckingen -
l dem Konkursverfahren über das
-rmögen des Sattlers Georg Jm -
aben in Säckingen ist zur Abnahme !

c Schlußrechnung des Verwalters, ^
r Erhebung von Einwendungen gegen j
s Schlußverzeichniß der bei der Ber - ,
:ilung zu berücksichtigenden Forde¬
ngen und zur Beschlußfassung bet
iäubiger über die nicht verwerth -
ren Bermögensstücke der Schlüß¬
en auf : - ^

Montag den 5 . Juni 1899 ,
Vormittags 10 Uhr ,

r dem Großh . Amtsgerichte Hierselbst
stimmt . , ^
Säckingen , den 5 . Mal r899 .

Eckert ,
erichtsschreiber des Gr . Amtsgerichts .
Ti431 . Nr . 6265 . Säckingen .
eber das Vermögen des Malers Otto
törk - Wegmann in Säckingen
urde auf Antrag eines Gläubigers ,
, die Zahlungsunfähigkeit des Ge-
eiuschuldners dargethan ist, heute am
Mai 1899 , Nachmittags halb 1 Uhr

>s Konkursverfahren eröffnet .
Der Gastwirth Wilhelm Baldinger

Säckingen ist zum Konkursver -
alter ernannt .
Konkursforderungen sind brs zum
Juni 1899 bei dem Gerichte anzu -

elden .
Zur Beschlußfassung über die Wahl

eines anderen Verwalters , sowie über
die Bestellung eines Gläubtgeraus -
schuffes und eintretenden Falls über
die in § 120 der Konkursordnung be-
zeichneten Gegenstände und zur Prüfung
der angemeldeten Forderungen ist auf

Freitag den 9 . Juni 1899,
Vormittags 9 Uhr ,

Vor dem Großh . Amtsgericht Säckingen
Termin anberaumt .

Men Personen , welche eine zur Kon¬
kursmasse gehörige Sache in Besitz haben
oder zur Konkursmasse etwas schuldig
find , wird aufgegeben , nichts an den
Gemeinschuldner zu verabfolgen oder zu
leisten, auch die Verpflichtung auferlegt ,
von dem Besitze der Sache und von
den Forderungen , für welche sie aus der
Sache abgesonderte Befriedigung in An¬
spruch nehmen , dem Konkursverwalter
bis zum 1 . Juni 1899 Anzeige zu
machen .

Säckingen , den 6 . Mai 1899 .
Der Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts :

Eckert .
Konkurs .

Tk433 . Nr . 17241 . Fr ei bürg .
Ueber das Vermögen des Wirths
Josef Martin z . Krone in Zähringen
wird , da Gemcinschuldner seine Zah¬
lungseinstellung erklärt hat , heute am
8 . Mai 1899, Nachmittags 5 Uhr das
Konkursverfahren eröffnet .

Waisenrichter Montigel hier wird
zum Konkursverwalter ernannt .

Konkursforderungen sind bis zum

2 . Juni 1899 bet dem Gerichte ( Ge¬
richtsschreiberei ) anzumelden .

Es wird zur Beschlußfassung über die
Wahl eines anderen Verwalters , sowie
über die Bestellung eines Gläubtger -
ausschuffes und eintreteuden Falls über
die in § 120 der Konkursordnung be¬
zeichnten Gegenstände , sowie zur Prü¬
fung der angemeloetenForderungen auf

Freitag den 9 . Juni 1899 ,
Bo rmittags 9 Uhr ,

vor dem Unterzeichneten Gerichte , Holz¬
marktplatz 6,1 . Termin anberaumt .

Allen Personen , welche eine zur Kon¬
kursmasse gehörige Sache in Besitz haben
oder zur Konkursmasse etwas schuldig
sind , wird aufgegeben , nichts an den
Gemcinschuldner zu verabfolgen oder zu
leisten , auch die Verpflichtung aufcrlegt ,
von dem Besitze der Sache und von den
Forderungen , für welche sie aus der
Sache abgesonderte Befriedigung in An¬
spruch nehmen , dem Konkursverwalter
bis zum 8 . Juni 1899 Anzeige
zu machen .

Fretburg , den 8 . Mai 1899 .
Der Gerichtsschreiber des

Großherzoglich Badischen Amtsgerichts .
Heiß .

Konkurs -
Ti430 . Nr . 7429 . Brett en .

In dem Konkursverfahren über das
Vermögen des Kaufmanns Michael
Federmann in Brettcn ist Termin
zur Prüfung nachträglich angemeldeter
Forderungen auf

Dienstag den 16 . Mat 1899 ,
Vormittags 8 Uhr ,

vor Großh . Amtsgericht dahier bestimmt .
Brette », den 6 . Mat 1899 .

Der Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts :
Schwab .

Vermögeusabsonderougm .
TF25 . Nr . 10982 . Schwetzingen .

Die Ehefrau des Schneidermeisters
Karl Bremer , Magdalene , geb .
Schneider von Hockenheim wurde durch
Urtheil Großh . Amtsgerichts hier vom
1 . ds . Mts . Nr . 10,982 für berechtigt
erklärt , ihr Vermögen von demjenigen
ihres genannten Ehemannes , gegen
welchen das Konkursverfahren eröffnet
und noch anhängig ist, abzusondern .

Schwetzingen , den 3 . Mai 1899 .
Der Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts :

Meroth .
L ^ 78 . Nr . 5745 . Offenburg .

Die Ehefrau des Metzgers Maximilian
Heim , Elisabetha , geb . Billweber in
Wolfach hat durch Rechtsanwalt Mnser
gegen ihren genannten Ehemann eine
Klage auf Vermögensabsonderung bei
Großh . Landgericht dahier erhoben und
ist Termin zur Verhandlung hierüber
bei der Civtlkammer II auf

Freitag , den 23 . Juni 1899 ,
Vormittags 9 Uhr

anbcraumt , was zur Kenntnißnahme der
Gläubiger hiermit veröffentlicht wird .

Offenburg , den 4 . Mai 1899 .
Gerichtsschreiberei des Gr . Landgerichts .

Seifert .

t« » k» Karttnch »
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